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Vorwort zur 10. Auflage

In der 10.Auflage wird wiederum Basiswissen mit examensträchtigen Problemen und
aktuellen Entscheidungen kombiniert, die jeweils an der im Prüfungsaufbau erforder-
lichen Stelle aufgezeigt werden. Wie auch in den vorherigen Auflagen boten insbeson-
dere das Verfassungsrecht und die Grundlagen des Europarechts zahlreiche Neuerun-
gen. Das BVerfG betrachtete das EuGH-Urteil zum PSPP-Programm ultra vires; die
Kommission drohte bereits mit einem Vertragsverletzungsverfahren, bis Deutschland
beidrehte (®Rn. 62). Das Next-Generation-Paket ließ das BVerfG passieren (®Rn. 40).
Anwaltsnotarinnen und -notare dürfen über 70 hinaus arbeiten (®Rn. 616). Gegen-
stand der Rechtsprechung wurden Coronabeschränkungen (®Rn. 453 zur Triage,
Rn. 461 zur Bundesnotbremse sowie Rn. 809 ff.). Sehr bedeutsam sind die im Gefolge
des BVerfG-Klimabeschlusses notwendigen Klimaschutzmaßnahmen, vor allem deren
Verhältnismäßigkeit und etwaige Entschädigungspflichten (®Rn. 618 ff.) – auch im
Vergleich zum Atom- und Kohleausstieg (®Rn. 571). Weiterhin aktuell sind die Ent-
scheidungen zur Beobachtung extremistischer Parteien (®Rn. 1464), zur Studienplatz-
vergabe (®Rn. 589), zur Angreifbarkeit von bauplanerischen Festsetzungen desMaßes
der Nutzung (®Rn. 891), zu klarstellenden Verwaltungsakten (®Rn. 863), zu Stadi-
onverboten (®Rn. 686, 824), Polizeikosten für Fußballspiele und zu „Reichsbürgern“
(®Rn. 959). Wie ist die in den Polizeigesetzen von Bayern und NRW neu eingeführte
latente Gefahr zu handhaben, etwa gegenüber „Gefährdern“ aus einem IS-Camp
(®Rn. 993)? Immer noch bedeutsam sind die Entscheidungen zum Kopftuchverbot
an Schulen und Kindergärten (Art. 4 I GG, ®Rn. 435 ff.) sowie auch im Justizdienst
(®Rn. 438). Die Vorratsdatenspeicherung bleibt ein Dauerbrenner. Im Verwaltungs-
recht ergab sich Aktuelles neben der Luftreinhaltung. Die Bearbeitung befindet sich
auf dem Stand von Oktober 2025. Generelle Formulierungen wie „Kläger“ schließen
alle Geschlechter ein. Für ihre Mithilfe bei der Aktualisierung der Literatur sowie bei
der Formatierung danke ich sehr herzlich den wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen
Frau Cilia Bakin, Frau Lorenna Aleixo de Carvalho, Frau Dr. Kristina Fischer, Frau
Hannah Runge, die mir diverse Anregungen gaben, sowie Frau Desiree Dietrich,
B.A., Frau Anne Crampen, B.Sc. und Frau Juliane Nelleßen, B.A.

Absolventen des 1. Staatsexamens bedanken sich immer wieder dafür, dass dieses
Buch im Öffentlichen Recht die Grundlage für ihr Prädikatsexamen gelegt hat. Aber
auch über kritische Hinweise und Anregungen würde ich mich sehr freuen. Ich er-
bitte sie an:

Univ.-Prof. Dr. Walter Frenz
RWTHAachen University
Wüllnerstr. 2
52062 Aachen
02 41-8 09 56 91
E-Mail: frenz@bur.rwth-aachen.de

Aachen, den 7.11.2025 Walter Frenz





VII

Aus dem Vorwort zur 1. Auflage

Fernsehaufnahmen im Gerichtssaal und Rundfunkfreiheit, Bilder Carolines von
Monaco und Pressefreiheit, rechtsradikale Aufzüge und Versammlungsverbot, Kam-
merpflichtmitgliedschaft für EU-ausländische Anbieter und gemeinschaftliche Dienst-
leistungsfreiheit, Kampfhundeeinschläferung und Eigentumsschutz, Hundehaltungs-
verordnungen und Bestimmtheitsgebot, Werbebeschränkungen für Rechtsanwälte
oder Warnung vor BSE und Berufsfreiheit – das Öffentliche Recht wimmelt von
aktuellen Fragestellungen. Dieser besondere Reiz macht aber ein systematisches Vor-
gehen nicht entbehrlich. Es bildet vielmehr die Basis zur vollen Erfassung neuer Ent-
wicklungen.

Während dem Zivilrecht der Anspruchsaufbau selbstverständlich zugrunde liegt,
wird er im Öffentlichen Recht vielfach vernachlässigt. Dabei bildet er auch in diesem
Gebiet die Basis für gute Klausurergebnisse. Im Öffentlichen Recht ergibt er sich we-
sentlich aus dem Anspruchsziel: Abwehr, Leistung oder Feststellung, unterteilt nach
Normen, Verwaltungs- und Realakten bzw. aufgegliedert in die europäische Ebene
sowie die nationale Verfassungs- und Verwaltungsebene. Daher bedarf es einer nach
Anspruchszielen geordneten Darstellung zur Examensvorbereitung.

Nach diesem Muster geordnet, wird das für das 1. Juristische Staatsexamen erforder-
liche Wissen aus allen Gebieten des Öffentlichen Rechts dargelegt. Dadurch treten
Zusammenhänge hervor, die bei einer getrennten Behandlung der Einzelgebiete so
nicht deutlich werden. Die Probleme werden oft nur kurz angerissen und auch nicht
durchgehend vollständig dargestellt, Beispielsfälle verkürzt. Gerade im Öffentlichen
Recht ist es unmöglich, alle Einzelheiten zu kennen. Umso wichtiger ist die Beherr-
schung von Strukturen und der Systematik, um einen unbekannten Fall lösen zu kön-
nen. Die aufgenommenen Beispiele und Einzelfragen dienen daher der Verdeut-
lichung. Klassischen Entscheidungen und der aktuellen Rspr. entnommen, decken sie
aber weitgehend die in Standardfällen zu erwartenden Konstellationen ab.
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